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KOSTENPLANUNG UN D ABLAUF 

Kostenplanung und Ablauf 

Die voraussichtlichen Gesamtkosten  
der Versorgung werden in der Tabelle  
„III. Kostenplanung“ eingetragen. 
Die Gesamtkosten setzen sich aus 
unterschiedlichen Einzelpositionen 
zusammen. 

Das zahnärztliche Honorar für die Regel- 
versorgung wird nach dem Einheitlichen 
Bewertungsmaßstab für zahnärztliche 
Leistungen (BEMA) berechnet. Unter 
„1. BEMA-Nrn.“ werden die einzelnen 
Leistungspositionen aufgeführt und 
unter „2. Zahnärztliches Honorar BEMA“ 
die Beträge dafür zusammengerechnet. 

Gutachten 

Möglicherweise lässt Ihre Krankenkasse den 
Heil- und Kostenplan durch einen unabhängigen 
Gutachter überprüfen. 

Der Gutachter vermerkt seine Beurteilung des 
Befundes und der Planung auf dem Heil- und 
Kostenplan. Das detaillierte Gutachten liegt der 
Krankenkasse vor. 

Das zahnärztliche Honorar für von der 
Regelversorgung abweichende Leistun
gen wird nach der Gebührenordnung für 
Zahnärzte (GOZ) ermittelt und als Summe 
ausgewiesen („3. Zahnärztliches Honorar 
GOZ“). Hierbei handelt es sich um einen 
Schätzbetrag, der sich später noch ändern 
kann, da im Behandlungverlauf unvor
hersehbare Umstände eintreten können. 
Dasselbe gilt auch für die unter „4. Mate
rial- und Laborkosten“ zusammengefass
ten zahntechnischen Kosten. Bei diesen 
kann es materialbedingt zu Abweichun
gen kommen. 

Der vom Zahnarzt datierte und unter
schriebene Heil- und Kostenplan muss 
der Krankenkasse zur Festsetzung des 
Zuschusses zugeleitet werden. Um einen 
höheren Zuschuss zu bekommen, muss  
das Bonusheft mit eingereicht werden. 

Grundsätzlich darf mit der Behandlung 
erst begonnen werden, nachdem die 
Krankenkassse den Zuschuss festgesetzt 
hat. 

Rechnungsbeträge 

Die tatsächlich entstandenen Kosten 
trägt der Zahnarzt nach Abschluss der 
Behandlung in der Tabelle „V. Rech
nungsbeträge“ ein. 

Das Honorar für die Regelversorgungs
leistungen wird aus der Kostenplanung 
übernommen und in Zeile 1 eingetragen. 

Wenn zusätzliche Leistungen der 
Regelversorgung während der Behand
lung notwendig geworden sind (z. B. 
zusätzliche Provisorien), werden diese in 
Zeile 2 eingetragen. 

Unter „ZA-Honorar GOZ“ in Zeile 3 
werden über die Regelversorgung 
hinausgehende Leistungen unter 
Berücksichtigung des tatsächlichen 
Aufwandes summiert. 

In der Zeile 4 stehen die Material- und 
Laborkosten des zahntechnischen 
Labors und in der Zeile 5 finden sich die 
Material- und Laborkosten, die in der 
Praxis entstanden sind (z. B. für Abfor
mungen). Für diese Kosten erhalten Sie 
zusätzlich detaillierte Aufstellungen, 
aus denen die einzelnen Positionen 
hervorgehen. 

RECHNU NGSBETRÄGE 

Unter „Versandkosten Praxis“ werden in 
Zeile 6 die Kosten für den Versand an das 
zahntechnische Labor aufgeführt. 

Wird von der Gesamtsumme in Zeile 7 
der Festzuschuss der Krankenkasse (Zeile 8) 
abgezogen, ergibt sich ihr Versichertenanteil, 
auch Eigenanteil genannt (Zeile 9), den Sie 
für die Behandlung bezahlen müssen. 

Ihr Anteil an den Kosten 

Die Rechnungsbeträge können von  

der Kostenplanung abweichen. 


Ihr Versichertenanteil (Eigenanteil)
 
berechnet sich aus der Differenz 

zwischen den Gesamtkosten und 

den von der Kasse gezahlten Fest- 

zuschüssen.
 



  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
  
  

TEI L 2 DES HEI L- UND KOSTENPLANS TEIL 2 DES H EIL- UND KOSTENPLANS 

Teil 2 des Heil- und Kostenplans 
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Der Teil 2 des HKPs wird als Anlage zum 
Heil- und Kostenplan beigefügt. Er ist 
für Sie als Patient bestimmt und dient 
dazu, Ihnen größtmögliche Klarheit 
über die zu erwartenden Kosten zu 
verschaffen. 

Der Zahnarzt füllt den Teil 2 des HKPs 
nur dann aus, wenn Sie sich für eine 
Versorgung (gleich- oder andersartiger 
Zahnersatz) entscheiden, die über die 
Regelversorgung hinaus geht. 

Das ist der Fall, wenn Leistungen 
geplant sind, die privat nach der 
Gebührenordnung für Zahnärzte 
(GOZ) abgerechnet werden. 

Der Teil 2 des HKPs kann grafisch von 
dem Muster auf Seite 9 abweichen. 

Im oberen Abschnitt dieses Formulars 
finden Sie die Kostenaufstellung der 

geplanten, über die Regelversorgung 
hinausgehenden Leistungen bei der 
Behandlung mit Zahnersatz. Damit 
erhalten Sie als Patient genaue und 
umfassende Informationen über die 
voraussichtlichen Gesamtkosten, die 
Festzuschüsse der Krankenkasse und 
Ihren Eigenanteil. 

Die voraussichtlichen Beträge für „Zahn
ärztliches Honorar GOZ“, „Zahnärzt
liches Honorar BEMA“, „Material- und 
Laborkosten“ und „Gesamtkosten“ sind 
dem Heil- und Kostenplan entnommen 
(Teil III. Kostenplanung). 

Welche Faktoren das „Zahnärztliche 
Honorar GOZ“ beeinflussen können, ist 
im mittleren Abschnitt beschrieben. 
Die genannten Umstände können zu 
einer Veränderung bei den geschätzten 
voraussichtlichen Kosten für den Zahn- 
ersatz führen. 

Teil 2 des Heil- und Kostenplans für die Versorgung mit Zahnersatz 





 

 

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

Sie haben noch Fragen?

Weitere Informationen sowie Adressen und Telefonnummern der 

zahnärztlichen Beratungsstellen finden Sie im Internet unter 

www.kzbv.de 

www.patientenberatung-der-zahnaerzte.de 

www.informationen-zum-zahnersatz.de 

In der KZBV-Informationsreihe für Patientinnen und Patienten sind bereits erschienen:
 

1 Zahnersatz  Kosten – Therapien – Beratung
 

2 Zahnfüllungen Was Sie als Patient wissen sollten (auch in türkischer und russischer Sprache)
 

3 Parodontitis  Erkrankungen des Zahnhalteapparates (auch in türkischer und russischer Sprache)
 

4 Gesunde Zähne für Ihr Kind (auch in türkischer und russischer Sprache)
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